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VERORDNUNG (EWG) Nr. 1791/79 DER KOMMISSION
vom 10. August 1979

zur Festsetzung der Einfuhrabschöpfungen für Reis und Bruchreis

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
2364/78 enthaltenen Bestimmungen auf die Angebots
preise und die heutigen Notierungen, von denen die
Kommission Kenntnis hat, führt zu einer Änderung
der gegenwärtig gültigen Abschöpfungen, wie im An
hang zu dieser Verordnung angegeben —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418/76 des
Rates vom 21 . Juni 1976 über die gemeinsame Markt
organisation für Reis ( ! ), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1260/78 (2), insbesondere auf
Artikel 1 1 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die bei der Einfuhr von Reis und Bruchreis anzuwen
denden Abschöpfungen sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2364/78 (3), zuletzt geändert durch die Ver
ordnung (EWG) Nr. 1748/79 (4), festgesetzt worden .

Der Koeffizient für die Umrechnung der in Rech
nungseinheiten (RE) festgesetzten Beträge in ECU ist
in der Verordnung (EWG) Nr. 652/79 des Rates vom
29. März 1 979 (5) festgelegt .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Abschöpfungen, die bei der Einfuhr der in Arti
kel 1 Absatz 1 Buchstaben a) und b) der Verordnung
(EWG) Nr. 1418/76 genannten Erzeugnisse zu erhe
ben sind, sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 11 . August 1979 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 10 . August 1979
Für die Kommission

Finn GUNDELACH

Vizepräsident
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 10 . August 1979 zur Festsetzung der Einfuhrab
schöpfungen für Reis und Bruchreis

(ECU/ Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung Drittländer ( 3 )
AKP/
ÜLG
C)(2)( 3 )

10.06 Reis :

A. Rohreis (Paddy-Reis) oder geschälter Reis :

I. Rohreis (Paddy-Reis) :
a) rundkörniger 79,38 36,06

b) langkörniger 121,58 57,16

i II . Geschälter Reis : i
a) rundkörniger 99,23 45,99

b) langkörniger 151,97 72,36

B. Halbgeschliffener oder vollständig
geschliffener Reis :
I. Halbgeschliffener Reis :
a) rundkörniger 183,42 79,75

b) langkörniger 311,59 143,87

II . Vollständig geschliffener Reis : \
a) rundkörniger 195,34 85,28

b) langkörniger 334,03 1 54,63

C. Bruchreis 60,99 27,48

(') Vorbehaltlich der Anwendung der Vorschriften des Artikels 9 der Verordnung (EWG) Nr. 706/76 .
(2 ) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 706/76 werden keine Abschöpfungen bei der Einfuhr von Erzeugnissen mit Ursprung in den

Staaten in Afrika , im karibischen Raum und im Pazifischen Ozean oder in den überseeischen Ländern und Gebieten in die franzö
sischen überseeischen Departements erhoben .

( s ) Die Abschöpfung bei der Einfuhr von Reis aus dem überseeischen Departement Reunion ist in Artikel 1 la der Verordnung (EWG)
Nr. 1418/76 festgesetzt .


